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BebauungsplanV NÖ 1979 §4 Z11;

VwRallg;

Rechtssatz

In Konkretisierung des Flächenwidmungsplanes hat der hier zu beachtende Bebauungsplan für das Baugrundstück

Straßen>uchtlinien und Bau>uchtlinien angeordnet und die Fläche, auf welcher das eingereichte Bauvorhaben

errichtet wurde, als private Abstellanlage für Kraftfahrzeuge des bestehenden Lebensmittelmarktes vorgesehen. Ein

"Zubau" an einen bestehenden (rechtskräftig bewilligten) Imbissstand darf auf einer außerhalb der Abgrenzungen der

Bau>uchtlinien eines Baugrundstückes gelegenen Grundstücks>äche, die auf Grund des Bebauungsplanes als private

Abstellanlage für Kraftfahrzeuge außerhalb der öCentlichen Verkehrs>ächen festgelegt ist, nicht errichtet werden, weil

eine solche Fläche nur für Abstellanlagen im Sinne des § 64 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996 vorgesehen ist. Ein

Imbissstand der hier zu beurteilenden Art entspricht nicht dem im § 64 Abs. 1 NÖ Bauordnung 1996 vorgesehenen

Verwendungszweck, insbesondere kann er nicht als ein Raum oder eine Anlage, der zu Abstellanlagen gehört,

qualiEziert werden, wie dies bei den im Gesetz beispielsweise aufgezählten Räumen und Anlagen (Zu- und Abfahrten,

Waschplätze, Werkstätten und Lagerräume) der Fall ist. Unerheblich ist es für das Verfahren, ob der zur Bewilligung

eingereichte Zubau unmittelbar an die Straßen>uchtlinie grenzt oder davor ein Grünstreifen zur Verkehrs>äche hin

besteht, weil der Zubau wegen Widerspruchs zum bestehenden Bebauungsplan auf der hiefür vorgesehenen Fläche

jedenfalls nicht errichtet werden darf.
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